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Unser Service für Sie:

Leitfaden für die Kassenprüfung

Die Tätigkeit des Kassenprüfers sollte buchhalterische und steuerliche Kenntnisse voraussetzen. Eine gesetzliche Grundlage (BGB) für die Kassenprüfung bzw. für das Amt des Kassenprüfers gibt es nicht. Die rechtliche Grundlage für die Kassenprüfung ergibt sich in der Regel aus der Vereinssatzung. 
Inhalt:

Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung Bericht. Dieser Prüfbericht ist Grundlage für die Entlastung des Vorstandes.

Da es sich um ein Organ zur Kontrolle des Vorstandes handelt, darf der Kassenprüfer nicht dem Vorstand (im Sinne des BGB, also dem geschäftsführenden Vorstand) angehören. Ebenso wenig sollte es sich um ein Familienmitglied des Vorstandes handeln. 

Generell gilt, dass dem Kassenprüfer alle Unterlagen zur Verfügung gestellt werden müssen, die für seinen Prüfauftrag erforderlich sind und dass die zuständigen Personen (Vorstand, Schatzmeister usw.) alle notwendigen Auskünfte erteilen müssen. 

Folgende Fragen helfen bei der Prüfung der Buchhaltung:

· Wurden die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vorstandes umgesetzt?

· Sind die damit verbundenen finanziellen Verpflichtungen eingehalten worden?

· Wurde bei zustimmungspflichtigen Handlungen die Zustimmung der verantwortlichen Gremien eingeholt?

· Gibt es „Nebenkassen“, die in der Buchhaltung nicht enthalten sind?

· Stimmen die Kassenbestände mit dem Kassenbuch überein?

· Sind die Buchungen nachvollziehbar?

· Wurden ein eventuell bestehender Haushaltsplan eingehalten?

· Sind entsprechend der Mitgliederliste die Mitgliedsbeiträge/Umlagen usw. eingezahlt?

· Wurden die Spenden separat erfasst (eigenes Konto/Verzeichnis)?

· Liegen Kopien der Spendenbescheinigungen vor?

· Ergibt sich aus den Zuwendungsunterlagen eine sachgemäße Mittelverwendung?

· Liegen Verwendungsnachweise vor?

· Wurden die Einnahmen und Ausgaben korrekt den steuerlichen Bereichen zugeordnet:

· Bestehen unzulässige Rücklagen?

· Wurden die Mittel ausschließlich für satzungsgemäße Zwecke verwendet?

· ...

Ordnungsgemäße Kassenführung

Die Korrektheit der Buchführung sollte unter anderem durch folgende stichprobeartige Fragen überprüft werden:

· Gibt es Belege für Einnahmen und Ausgaben?

· Sind die Belege systematisch (in zeitlicher Reihenfolge) abgelegt?

· Ist das Inventarverzeichnis ordnungsgemäß geführt?

· Sind Zahlungen an Mitglieder zu Recht erfolgt? Liegen Verträge oder Beschlüsse vor?

· Wurden Sachspenden besonders gekennzeichnet?

· Stimmen die Beträge der Spendenquittungen (Kopien) mit den gebuchten Beträgen überein?

· Wurden bei Anschaffungen günstige Angebote ausgewählt?

· Lag ein triftiger Grund für diese Entscheidung vor, wenn nicht das günstigste Angebot gewählt wurde?

· Sind unnötige Ausgaben angefallen (z.B. Säumnisgebühren)?
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